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TEIL B TEXT
Die textlichen Festsetzungen Teil B der 1. Änderung sind im Folgenden schwarz, fett gekennzeichnet,
während die Festsetzungen des Ursprungsplans schwach dargestellt werden. Die Festsetzung stellen
sich durch die 1. Änderung in ihrer Gesamtheit folgendermaßen dar:

Art der baulichen Nutzunc (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Aliocrocine Wohngebiete (WA) (§ 4 BauNVO)

Aligemein zulässig sind in den allgemeinen Wohngebieten.
Wohngebäude,
die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften
sowie nicht storende Handwerksbetriebe.
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

AusnztL ise zulässig sind:
Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
Anlagen für Verwaltungen.

Nicht Bestandteil des Bebauunasplanes werden:
Gartenbaubetriebe,
Tankstellen. (§ 1 Abs 6 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3
BauGB)

2.1 Die Höhenlage der Oberkante der Erschließungsstraße wird mit maximal 30 cm über
Gelände angenommen. Die genaue Höhenlage nach Fert igstel lung der Erschl ie-
ßungsmaßnahme ist durch Vermessung sicherzustellen.

2.2 Die Erdgeschossfußbodenhöhe ist mindestens 30 cm und maximal 50 cm über der
Oberkannte der dazugehörigen Erschl ießungsstraße im Bereich der jewei l igen
Grundstückszufahrt zulässig.

2.3 Die Festsetzungen der Traufhöhe (TH) und Firsthöhe (FH) haben als Bezugspunkt die
Oberkante der dazugehörigen Erschl ießungsstraße im Bereich der jewei l igen
Grundstückszufahrt.

2.4 Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen dürfen eine Höhe von 80 cm
über der Oberkannte der dazugehörigen Erschließungsstraße nicht überschreiten.

3. Ort hale Bauvorzzhriikan (§ 9 Abs 4 BauGB i.V.m. § 86 t...Bau0 M-V)

3.1 Die Dächer der Gebäude sind nur rnit festen Baustoffen einschließlich Dachpappe (feste
Bedachung) herzustellen. Die Verwendung von Reet- oder Schilfdachern ist unzulassig.

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.rn. § 86 Abs. 1 Nr. 1 LBau0 Wi-V)

3 2 Die-E-rdgesGhossfußbodenhöhe-ist-rnindestens-30-em-und-maximat-50-em-über-dem
jeweits-zugeordneten-Gehweg-zulässig.,

3.2 In alien Baufeldern ist für die Hauptdachfläche der Gebäude eine Dachneigung von 38° bis
weniger/gleich 45° festgesetzt. Flachdächer sind nicht zulässig.

3,4 Einfriedungen-entlang-der-öffentio-hen-Verkehrsflächen-düffen-eine-Höhe-von 0,80
Meter-über-Oberkante-Gelände-nicht-überschreiterb

4. Schallschutz

4.1 Gebaudeseiten und Dachflächen von schutzbedurftigen Raurnen im Sinne der DIN 4109-1
(Schlafraurne, Wohnräume, Bettenräume, Büroraume etc.) sinci innerhalb der ausgewiese-
nen Larmpegelbereiche entsprechend ihrer Nutzung so auszuführen, dass die erforderli-
chen resultierenden bevierteten Schaildamm-Maße von Tabelle 7 der DIN 4109-1 eingehai-
ten werden .
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Begleitend zur Planaufstellung ist eine schalltechnische Untersuchung vorgenommen wor-
den. Es erfolgte eine prognostische Ernie lung der zu erwartenden Geräuschimmissionen,
die innerhalb des Geltungsbereiches des Behauungsblans Nr. 22 durch den Straßenverkehr
hervorgerufen werden. Die Berechnung und Beurteilung der Gerauschimmissionen des
Straßenverkehrs wurden nach der DIN 18005 in Verbindung mit den RI_S-90 durchgeführt.
im Ergebnis der Berechnungen wurde festgestellt, dass innerhalb des Plangebietes der
Orienfierungswert für aligemeine Wohngebiete von tags 55 dB(A) und nachts 45 dB(A) um
bis zu 6 dB(A) im Tagzeitraum und bis zu 9 dB(A) im Nachtzeitraum überschritten werden
(bei unbebauten Bestand).

Die obengenannten Festsetzungen zum Schallschutz sind einzuhalten und bauseitig zu be-
rücksichtigen. Ihre Urnsetzung obiiegt weder der Gerneinde: nod') den beteiligten Pla-
nungsbüros.

Weiterhin wird aut die schalitechnische Untersuchung Kw den Bebauungsplan Nr. 22 der
Gerneinde Bentwisch hingewiesen, die; wie auch die DIN 4109-1; im Arnt Rostocker Heide
während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann.

Bentwisch, 09. 10.201 8 c(
Susande Strübing

Bürgerrneisterin



VERFAHRENSVERMERKE
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 12.07.2018. Die ortsübli-

che Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln
vom 13.07.2018 bis zum 30.07.2018 und im Internet unter www.arnt-rostocker-
heide.de/bekanntmachungen erfolgt.

2. Die Gemeindevertretung hat in gleicher Sitzung am 12.07.2018 den Entwurf der 1. Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. 22 mit der Begründung beschlossen und zur öffentlichen Auslegung bestimmt.

3. Die Entwürfe der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 22, bestehend aus dem Text (Teil B) sowie der
Begründung haben in der Zeit vom 23.07.2018 bis 27.08.2018 während der Dienst- und öffnungszeiten
und im Internet unter www.amt-rostocker-heide.de/In-Ausle_gung-befindliche-Bauleitgteene-und-
staedtebauliche-Satzunqen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist
mit den Hinweisen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur
Niederschrift vorgebracht werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der
Beschlussfassung über die Satzung unberücksichtigt bleiben, durch Aushang an den Bekanntmachungs-
tafeln, vom 13.07.2018 bis zum 30.07.2018 und im Internet unter www.amt-rostocker-
heide.de/bekanntrnachunclen ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auch darauf
hingewiesen worden, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird.

4. Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben
vom 13.07.2018 die Stellungnahmen zum Planentwurf und zur Begründung eingeholt worden.

5. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange am 06.09.2018 geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

6. Die 1. Änderung des Bebauungperi-s--Nr. 22;.;bestehend aus dem Text (Teil B), wurde am 06.09.2018 von
der Gemeindevertretung als ezung b es c h f d s \s . Die Begründung zu der 1. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 22 wurde mit Bes(*useirpAigtev rtretung vom 06.09.2018 gebilligt.

Bentwisch, 10.09.2018
A .
Susanne Strübing I

Bürgermeisterin

7. Die Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 22, bestehend aus dem Text (Teil B), wird
hiermit ausgefertigt.

Bentwisch, 10.09.2018

8. Der Beschluss über die 1. Ändkiiig de-77-ebeütVgsplans Nr. 22 in Bentwisch, bestehend aus dem Text
(Teil B), sowie die Stelle, bei der der Piarn_abf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingese-
hen werden kann und über en Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Aushang an den Bekanntma-
chungstafeln, vom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bis .1C) . _ _ _ _ und im Internet unter www.amt-
rostocker-heide.de/bekanntmachungen vom ,61 'XL( bis 1C-j,frA .2C)/ bekannt gemacht
worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, der Vor-schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und von
Mängeln der Abwägung
sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädi-
gungsansprü-chen (§ 44 BauGB) Vgeee.,zo rden. Die Satzung über die 1. Änderung des Bebau-
ungsplan Nr. 22 ist mit Ablauf des AA'. . i- n Kraft getreten.

see,
Susanne Strübing

Bürgermeisterin

Susahne Strübing
Bürgermeisterin
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1. Angaben zum Ursprungsplan sowie zur  1. Änderung

Ursprungsbebauungsplan
Der Ursprungsbebauungsplan Nr. 22 liegt auf der Wohnbaufläche W5 des Flächennut-
zungsplans, nordöstlich des Friedhofs und umfasst das Flurstück 43/63 der Gemar-
kung Bentwisch, Flur 1.

Ziel und Zweck des Bebauungsplans war es, zentrumsnahen Wohnraum für die wach-
sende Gemeinde Bentwisch zu entwickeln. Damit sollte vornehmlich der Wohnraum-
bedarf innerhalb der Gemeinde befriedigt werden.

Planungsrechtliche Grundlagen waren das Baugesetzbuch in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), geändert durch Artikel 6
des Gesetzes vom 20.0ktober 2015 (BGBI. I, S. 1722), die Baunutzungsverordnung
(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI. I S. 132),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. I S. 1548),
sowie der § 83 der Landesbauordnung M-V (LBau0 M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V 2015, S. 344), berichtigt am
20.01.2016 (GVOBI. M-V S. 28/29).
Das Planverfahren wurde durch den Aufstellungsbeschluss vom 23.06.2018 eingelei-
tet.
Der Satzungsbeschluss wurde am 16.03.2017 durch die Gemeindevertretung gefasst.
Die Satzung ist nach Bekanntmachung am 24.10.2017 in Kraft getreten.

2. Ziel und Zweck der 1. Änderung des Bebauungsplans

Im Zuge der Erschließungsplanung und Realisierung der Erschließung haben sich Ab-
weichungen von den beabsichtigten lnhalten des Bebauungsplans ergeben. Beabsich-
tigt war die Herstellung eines Gehweges zur fußläufigen Erschließung des Gebietes.
Entsprechend wurden die Höhenfestsetzungen des Bebauungsplans auf die anliegen-
de Gehweghöhe bezogen. Jedoch ist in der Realisierung der Gehweg nicht ausgeführt
worden. Daraus folgt, dass die Höhenfestsetzungen des Bebauungsplans keinen Be-
zugspunkt haben und damit die Festsetzungen keine Wirksamkeit entfalten.

Um die Verwaltung zu entlasten und den Gestaltungswillen der Gemeinde umzusetzen
ist es notwendig die Höhenfestsetzungen anzupassen und einen neuen Bezugspunkt
zu definieren, der auch für die Bauherren eindeutig ist. Mit einer ersten Änderung des
Bebauungsplans Nr. 22 „Birkenweg" lässt sich die ursprünglich beabsichtigte Pla-
nungs- und Rechtssicherheit wiederherstellen.

Als Bezugspunkt für die Höhenfestsetzungen für die Erdgeschossfußbodenhöhe soll
die Oberkante der dazugehörigen Erschließungsstraße festgesetzt werden. Darauf
aufbauend werden die weiteren Festsetzungen für First- und Traufhöhe grundsätzlich
beibehalten. Die Festsetzungen zu Einfriedungen entlang der Straßenverkehrsfläche
sollen ebenfalls einen Bezug zu der dazugehörigen Erschließungsstraße erhalten.
Entsprechend wird in den Festsetzungen die Oberkante der dazugehörigen Erschlie-
ßungsstraße definiert.

3. Rechtsgrundlagen und Verfahren

Aufgrund des § 13 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634) kann die Gemeinde Bentwisch für die vorlie-
gende 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 22 das vereinfachte Verfahren anwenden,
wenn die Änderungen die Grundzüge des Ursprungsbebauungsplans nicht berühren
und wenn

1. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
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träglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung oder nach Landesrecht (Gesetz über die Umweltverträgl ichkeitsprüfung in
Mecklenburg-Vorpommern unterliegen, nicht vorbereitet oder begründet wird und

2. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b
BauGB genannten Schutzgüter (Erhaltungsziele und der Schutzzwecke der Natura
2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes) bestehen.

Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall gegeben.

Der Rahmen der Festsetzungen der 1.  Änderung berührt  die Grundzüge des Ur-
sprungsplans in keiner Weise.
Die Festsetzungen decken sich mit den Darstellungen des Flächennutzungsplans.
Es sind also die Grundvoraussetzungen zur Anwendung des § 13 BauGB für die Ver-
fahrensführung der 1. Änderung des Bebauungsplans gegeben. Das planerische Kon-
zept des Ursprungsplans wird nicht berührt.

Durch die Änderung wird kein Vorhaben ermöglicht, das den Prüfwert, der eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung auslösen würde, erreicht.

Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes sind von der Planung
nicht betroffen. Es sind auch keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von Erhal-
tungszielen oder Schutzzwecken anderer Gebiete außerhalb des Bebauungsplans er-
kennbar.

Aufgrund des § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird daher von der frühzeitigen Unterrichtung
und Eröderung nach § 3 Abs. 1 BauGB (Öffentlichkeit) und § 4 Abs. 1 BauGB (Behör-
den und sonstige Träger öffentlicher Belange) abgesehen.

Der Entwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 5 wurde durch die Gemeinde-
vertretung in lhrer Sitzung am 12.07.2018 gebilligt und zur öffentlichen Auslegung be-
stimmt. Zur Beteiligung der Öffentlichkeit wurde der Entwurf in der Zeit vom 23.07.2018
bis zum 27.08.2018 für die Dauer eines Monats im Amt Rostocker Heide und im Inter-
net unter www.amt-rostocker-heide.de/In-Auslegung-befindliche-Bauleitplaene-und-
staedtebauliche-Satzungen öffentlich ausgelegt (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2
BauGB). Die öffentliche Auslegung wurde durch Aushang an den Bekanntmachungsta-
feln in der Zeit vom 13.07.2018 bis zum 30.07.2018 und im Internet unter www.amt-
rostocker-heide.de/bekanntmachungen ortsüblich bekannt gemacht. In der Bekannt-
machung wurde darauf hingewiesen, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird.

Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Auslegungs-
frist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können und
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die
1. Änderung des Bebauungsplans als Satzung unberücksichtigt bleiben.

Parallel dazu wurde von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, de-
ren Aufgabenbereich von der 1. Änderung des Bebauungsplans berührt werden kann,
nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB anhand des Entwurfs der 1. Änderung
des Bebauungsplans mit Schreiben vom 13.07.2018 die Stellungnahme eingeholt.

Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und von dem Umweltbericht nach § 2a
BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Aden umweltbe-
zogener lnformationen verfügbar sind, wurde gemäß § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen.
§ 4c BauGB (Monitoring) ist nicht anzuwenden.

Nach Abschluss des Verfahrens mit der Prüfung der Stellungnahmen aus der Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung zum Entwurf in der Sitzung der Gemeindevedretung
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vom 06.09.2018 wurde die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 22 „Birkenweg" für
das Gebiet zwischen einer Grünfläche im Nord-Westen, dem Bebauungsplangebiet Nr.
5 im Nord-Osten, dem gewachsenen Ortsgebiet und Gartenflächen aus dem Geltungs-
bereich des Bebauungsplan Nr. 5 im Süd-Osten und dem Friedhof im Süd-Westen, be-
stehend aus dem Text (Teil B), aufgrund des § 10 i.V.m. § 13 des Baugesetzbuchs
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S.
3634), nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung in gleicher Sitzung als
Satzung erlassen.

Da der Bebauungsplan und auch die hier vorliegende 1. Änderung mit den Darstellun-
gen des wirksamen Flächennutzungsplans der Gemeinde Bentwisch übereinstimmen,
die Planung also nach § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt ist,
ist keine Genehmigung erforderlich. Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Be-
schlusses durch Aushang erlangt die Satzung über die 1. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 22 „Birkenweg" für das Gebiet zwischen einer Grünfläche im Nord-Westen,
dem Bebauungsplangebiet Nr. 5 im Nord-Osten, dem gewachsenen Ortsgebiet und
Gartenflächen aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 5 im Süd-Osten und
dem Friedhof im Süd-Westen, Rechtskraft.

Es ist nicht beabsichtigt eine sogenannte interne Arbeitsfassung des Gesamtbebau-
ungsplans aufgrund der 1. Änderung anzufertigen.

4. Lage des Änderungsbereichs

Der räumliche Geltungsbereich der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplans
umfasst das gesamte Gebiet des Ursprungsplans und liegt auf der Wohnbaufläche W5
des Flächennutzungsplans, nordöstlich des Friedhofs und umfasst das Flurstück 43/63
der Gemarkung Bentwisch, Flur 1.

5. Planungsinhalte, einzelne Gegenstände der Änderung

Die Planungsinhalte beziehen sich lediglich auf die textlichen Festsetzungen im Text
(Teil B). Es werden Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung eingefügt. Die
nachfolgenden Festsetzungen erhalten entsprechend neue Ordnungsnummer.
Die Änderungen im Text (Teil B) werden in einer Gesamtdarstellung der textlichen
Festsetzungen wiedergegeben, in der die textlichen Festsetzungen (Teil B) der 1. Än-
derung schwarz, fett gekennzeichnet sind, während die Festsetzungen des Ursprungs-
plans schwach dargestellt werden.

Maß der baulichen Nutzung
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch Festsetzungen zur Höhe neu eingeführt.
Die Festsetzungen werden wie folgt abgebildet:

1. Ar t  der  baul ichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Al lgem eine Wohngebiete (WA) (§ 4 BauNVO)

Al igemein zulässig sind in den allgemeinen Wohngebieten:
Wohngebäude,
die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften
sowie nicht störende Handwerksbetriebe,
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Ausnahm sweise zuläss ig sind:
Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
Anlagen für Verwaltungen.

Nicht  Bestandtei l des Bebauungsplanes werden:
Gartenbaubetriebe,
Tankstellen. (§ 1 Abs. 6 BauNVO)
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2. Maß der  baul ichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB)

2.1 Die Höhenlage der  Oberkante der  Erschl ießungsst raße wi rd m i t  m axim al  30 cm  über
Gel ände angenom m en . Di e genaue Höhen l age nac h  Fer t i gs t el l ung  der  Er s c h l i e-
ßungsmaßnahme ist  durch Vermessung sicherzustel len.

2.2 Die Erdgeschoss fußbodenhöhe i s t  m indes tens  30 cm  und m ax im al  50 cm  über  der
Ober k ann t e der  dazugehö r i gen Er s c h l i eßu n g s s t r aße i m  Ber ei c h  d er  j ewei l i g en
Grundstückszufahr t  zulässig.

2.3 Die Festsetzungen der  Traufhöhe (TH) und Fi rsthöhe (FH) haben als Bezugspunkt  die
Oberkante der  dazugehör igen Erschl ießungsst raße im  Bereich der  jewei l igen Grund-
stückszufahrt .

2.4 Einf r iedungen ent lang der  öf fent l i chen Verkehrsf lächen dür fen eine Höhe von 80 cm
über der  Oberkannte der  dazugehör igen Erschl ießungsst raße nicht  überschrei ten.

3. j t rr auvorschritten Abs. Zidu,-

3.1 Die Dächer der Gebäude sind fiLic mic i'esceri Baustoffen einschließlich Dachpappe (feste
Bedachung) herzustellen. Die Verwendung von Reet- oder Schilfdächern ist unzulässig.

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 1 Nr. 1 LBaun M-V)

3 2 Die-E-rdgesshessfußbodenbühe-ist -m indestens-30-GRI-und-maxima-1-50-m-über-deni
jeweil s-z-ugeGr-d-neten-Gehweg-z-u-lässig,

3.2 In alien Baufeldern ist für die Hauptdachfläche der Gebäude eine Dachneigung von 38° bis
weniger/gleich 45° festgesetzt. Flachdächer sind nicht zulässig.

34,
Meter-über-Oberkante-Gelände-n444-überschrei ten,

4. jcna.,s,_.butz

4.1 Gebäudeseiten und Dachfläcr;er: iòfl schützLedüf en Räumen im Sinne der DIN 4109-1
(Schlafräume. Wohnräume. Bettenräume. Büroraurne etc2i sind innerhalb der ausdewiese-

- 3:: ai..sourL,i-ve:'
So'ra;idäm:r 7abehe 7 r:AN

werden.

Anforderungen an die resultierende Luftschalidämmund von 4dßenhauteilen nach DIN 4199-1'
Lärm- Maßgeblicher Erforderliches resultierendes Schalldämm-Maß
pegel- Außenlärm- des Außenbauteils

bereich pegel R‚wdes [dB]
Bettenräume in I Aufenthalts- und

[dB(A)] Krankenanstal- Wohn-

11 _______56 - 60

III I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 61 - 65
IV F 66 - 70

ten und
Sanatorien

35
40
45

räume

30
35
40

Büroräume
und

Ähnliches

30
30
35

4.2 Für die von der rnaßgeblichen Lärrnguelle abgewandten Gebäudeseiten darf der rnaßgebli-
che Außenlärrnpegel ohne besonderen Nachweis

bei offener Bebauung urn 5 dB(A) und
bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhofen um 10 dB(A)

gernindert werden.

4.3 Schlaf- und Kinderzirnrner innerhalb der Lärmpegelbereiche III und IV sind auf den lärmab-
gewandten Gebäudeseiten anzuordnen. 1st dies nicht rnöglich, so sind neben der Realisie-
rung der erforderlichen Schalldämrnung der Gebäudeseiten und Dachflächen ab Lärmpe-
gelbereich I I I  auch akt ive schal lgedämrnte Lüftungseinrichtungen. die mit einem dern
Schalldämrn-Maß der Fenster entsprechenden Einfügungsdärnpfungsmaß ausgestattet
sind, erforderlich.

4.4 Innerhalb der Lärrnpegelbereiche III und IV sind Terrassen und Balkone nur auf der lärrnab-
gewandten Seite zulässig. Wo dies nicht möglich ist, sind Wintergärten oder verglaste Bal-
kone vorzusehen.
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Hinweise

1. Fundmuni t ion

Das Bebauungsplangebiet ist wahrscheinlich nicht mit Kampfmitteln belastet. Sol !ten bei
Tiefbauarbeiten jedoch unvermutet kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition
aufgefunden werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmit-
telbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichti-
gen. Nötigenfalls sind die Polizei und ggf. auch die örtliche Ordnungsbehörde hinzuzuzie-
hen. Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung des Plangebietes sind
gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für zentrale Aufgaben
und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V zu erhalten. Ein entsprechen-
des Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausführung empfohlen.

2. Schm utzwasser

Das Schmutzwasser ist über den Schmutzwassersammler DN 200 PVC im Birkenweg ab-
zuleiten.

3. Regenwasser

Das Regenwasser ist in das nördlich des Friedhofs befindliche Regenrückhaltebecken ein-
zuleiten und wird von dort abgeleitet.

4. Naturschutzrecht l icher  Ausgleich

Der Ausgleich für die Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt durch den Erwerb von Antei-
len an einem Ökokonto. Es sind 11.051 rn2 Kompensationsflächenäquivalente im Ökokonto
LRO 040 „Neubukow-Panzower Weg" zu erwerben.

5. Plangrundlage

Als Plangrundlage dient der Lage- und Höhenplan des Ingenieurbüro Lorenz, Vermes-
sungs- und Kartenwesen, Am Hechtgraben 15 in 18147 Rostock, mit Stand vom
21.06.2016. Lagenetz: ETRS 89 UTM, Höhenbezug: HN 76.

6. Schal l technische Untersuchung

Begleitend zur Planaufstellung ist eine schalltechnische Untersuchung vorgenommen wor-
den. Es erfolgte eine prognostische Ermittlung der zu erwartenden Geräuschimmissionen,
die innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans Nr. 22 durch den Straßenverkehr
hervorgerufen werden. Die Berechnung und Beurtei lung der Geräuschimmissionen des
Straßenverkehrs wurden nach der DIN 18005 in Verbindung mit den RLS-90 durchgeführt.
Im Ergebnis der Berechnungen wurde festgestel l t ,  dass innerhalb des Plangebietes der
Orientierungswert für allgemeine Wohngebiete von tags 55 dB(A) und nachts 45 dB(A) um
bis zu 6 dB(A) im Tagzeitraum und bis zu 9 dB(A) im Nachtzeitraum überschritten werden
(bei unbebauten Bestand).

Die obengenannten Festsetzungen zum Schallschutz sind einzuhalten und bauseitig zu be-
rücksicht igen. lhre Umsetzung obl iegt weder der Gemeinde, noch den betei l igten Pla-
nungsbüros.

Weiterhin wird auf die schalltechnische Untersuchung für den Bebauungsplan Nr. 22 der
Gemeinde Bentwisch hingewiesen, die, wie auch die DIN 4109-1; im Amt Rostocker Heide
während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann.

Örtliche Bauvorschriften
Die Festsetzungen des Ursprungsbebauungsplans werden auf Grund der neu einge-
führten Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung angepasst.

Die Festsetzungen Nr. 2.2 und 2.4 entfallen.
Insgesamt erhalten die örtlichen Bauvorschriften die Ordnungsnummer 3.

Schallschutz
Die Festsetzungen zum Schallschutz erhalten die Ordnungsnummer 4.
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6. Auswirkungen der Planänderung

Gegenüber dem Ursprungsplan werden lediglich die Festsetzungen zu den Gebäude-
höhen rechtssicher festgesetzt. Entsprechend wirkt sich die 1. Änderung des Bebau-
ungsplans positiv auf die Entwicklung des Plangebiets aus.

Die grundlegenden Ziele und Zwecke der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 22
sowie die Erforderlichkeit der Planung wurden in Kapitel 2. dargelegt.
Die einzelnen Gegenstände der Planung in Kapitel 5.

Auswirkungen der 1. Änderung des Bebauungsplans sind lediglich in der erleichterten
Umsetzung der Planung zu erwarten.

Durch die vorliegende 1. Änderung des Bebauungsplans sind keine negativen Auswir-
kungen erkennbar, da mit der Änderung eine rechtssichere Präzisierung der Festset-
zungen zu Gebäudehöhen entsteht.

Auswirkungen auf raumordnerische oder nachbargemeindliche Belange sind ebenfalls
nicht erkennbar.

7. Maßn ah m en  zu r  Si c h er u n g  d er  Pl an u n g

Die Gemeinde Bentwisch sieht sich in vollständiger Übereinstimmung mit den Eigen-
tümern der Fläche im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans.
Von daher sind keine speziellen Maßnahmen zur Sicherung der Planung etwa nach
§§ 45 ff BauGB (Umlegung) vorgesehen oder beabsichtigt.
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